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Betr: Steuerneutrale deutsche Umgründungsvorgänge mit Beteiligungseinbringung 

an inländischer GesmbH (EAS.160) 

Werden die 95%igen Anteile, die eine deutsche Aktiengesellschaft an einer inländischen 

GesmbH hält, in eine andere deutsche Aktiengesellschaft eingebracht, so ist Österreich 

gemäß Artikel 7 DBA-Deutschland verpflichtet, diesen Vorgang von der österreichischen 

Besteuerung freizustellen. Wenn sich in diesem Zusammenhang Artikel 7 des Abkommens in 

seinem Wortlaut auf "Personen mit Wohnsitz in einem Vertragstaat" bezieht, so werden mit 

dieser Formulierung nicht nur natürliche Personen sondern auch juristische Personen mit Sitz 

oder Geschäftsleitung in Deutschland, sonach auch die einbringende deutsche 

Kapitalgesellschaft, dem Anwendungsbereich des Artikels unterstellt (siehe hiezu Artikel 1 

samt Schlussprotokoll). 

Der Umstand, dass die Transaktion auch in Deutschland nach dem dortigen 

Umgründungssteuergesetz steuerneutral erfolgt und sonach eine Doppelnichtbesteuerung 

eintritt, lässt den im österreichischen innerstaatlichen Recht vorgegebenen 

Besteuerungsanspruch nicht wieder aufleben. 

16. September 1992 

Für den Bundesminister: 

Dr. Loukota 
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